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Satzung

des Vereins "Natur- und Heimatfreunde Erdmannsdorf e.V."
in der Neufassung vom 03. März 2000,

geändert mit Beschluss der MV vom 25.01.2002

§1
Name und Sitz

(l) Der Verein ftiürt den Namen 'Natur- und Heimatfreunde Erdmaonsdorf e.V."
und hat seinen Sitz in 09573 Ausustusbur#OT Erdmannsdorf.

(2) Die Geschäftsanschrift des Vereins ist der jeweilige Hauptwohnsitz des

Vereinsvorsitzenden.

(3) Der Vercin ist beim Amtsgericht Freiberg unter der Registemummer 424 efu-
getragen.

§2
Vereinszweck

(l) Der Verein erstrebt den Zusammenschluss aller interessierten Bürger zum
Zweck der Organisation von Veranstaltrmgen auf den Gebieten:

- allgemeine künstlerische Bereiche
- Brauchtum
- Heimatgeschichte
- Natur- und Umweltschutz
- Volliskunst
- Wandem

(2) Der Verein kann Tätigkeiten gemeinnützigen Charakters übernehmen, dis ihm
von Dritten übertragen werden, und organisiert diese aufder Basis des
gegenseitigen Vorteils bei entsprechenden Vereinbarungen.

(3) Der Verein rvir'tit begünstigend auf die Umsetzung von allgemein geltenden Ge-
setzen und Verordnungen im Sinne des Satzungszweckes (2.8. Ortssatz-ungen,

Ortsgestaltungskonzeption, Denkmalschutz, chronistische Arbeit und derglei-
chen).

(4) Ds Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbm gemeirnützige Zwecke.

(5) Die Tätigkeit des Vereins ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.
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Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliedervorsammlung zu den
Grtindon des Ausschlusses Stellung zu nshmen. Diese sind ihm mindestens zwei
Wocben vorher mitzuteilen.

§4
Rechte und Ptlichten der Mitglieder

(l) Jedes Mitglied über 16 Jahre hat Platz und Stimme in der Mitglicdener-
sammlung.

(6) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscbaft-
liche Zrvecke.

§3
Mitgliedschaft

(l) Die Mitgliedschaft im Verein beruht auf &eiwilliger Basis.

(2) Mitglied des Vereins kann jeder werden, mit Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten atrch Kinder und Jugendliche. Die Mitgliedschaft ist nicht an den
Wohnsitz Augustusburg/OT Erdmannsdorf gebunden.

(3) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufuahmefag. Will er dem Antrag nicht statt-
geben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.

(4) Mit dem Aufnahmeantrag erkennt das Mirglied die Satzung für sich als rechts-
verbindlich an.

Die Satzung wird dem Mrtglied nach erfolgter Aufnahme in einem Exemplar
übergeben.

(5) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder begiruren mit dem Tag der Auftrahme.
Das Mitglied erhält eine Mitgliodsurkunde.

(6) Die Mitgliedschaft endet durch
a) Einstellung der Voreinstätigkeit
b) Erklänurg dcs Austritts
c) Ausschluss
d) Tod

(7) Freiwilliger Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären.

(8) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Vercin
ausgeschlossen werden, wenn ss

a) die ihm aufGrund der Satzung oder Yereinsbeschlüsse obliegenden Pflichten
schuldhaft verletzt

b) durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen des Vsreins in grober
Weise schädigt,

c) mehr als drei Monate mit der Zahlmg von Beiträgen, Umlagen oder sonsti-
gen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rückstand ist
und trotz schriftlicher Matmung nicht innerhalb von zwei Monaten seinen
Verpflichtungen nachkommt,

d) die Vereinsgemeinschaft geftihrdet oder wiederholt gestört hat.

(2)

(3)

(4)

Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an den Vorstand zu richten.

Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstalhrngen des Voreins teilzunehmen.

Jedes Mitglied ist gehaltcn, sich für die Erfüllung des Zweckes gern. § 2 einzu-
setzen.

(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, zum f?illigen Termtu den von der Mitgliederver-
sammlung festgelegtur j4fulichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

(6) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Beschlüsse der Mitgliedenersammlung z-u

respektieren.

(7) Jedes Mitglied ist verpflichtet. sich über die Tätigkeit und Belange des Vereins
sorviedessen Veröffentlichungen (auch Ortsmitteilungen, Aushängen im
Schaukasten u.s.w. ) zu informieren.

§5
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

(1) die Mrtgliederversammlung (§ 6)

(2) derVorstand (§ 7)

(3) das Finanzprtifungsorgan (§ 10)

§6
Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliedervesammlung. Sie ist einzuberufen,
w€nn es die Belange des Vereins erfordem, mindestens einmal im Jahr als
Jahreshauptversammlung. Sie ist ferner einzuberufen, wenn ein Drittel der
Vereinsmitglieder dies sckiftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand
beantragt.
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(2) Die Mitgliederversammhurg wird vom vorsitzenden, im Falle seiner verhin-
derung durch den stellverhetenden Vorsitzenden schriftlich mit einer Frist von
mindestens 14 Tagen unter gleichzeitiger Angabe von versammlungsort, -zeit
und ragesordnung einberufen. Die Einberufung wird im Schaukasten
öffentlich gemacht.

6

(2) Der vorstand wird fiir die Dauer von 4 Jahren gewählt. seine Mitglieder
bleiben darüber hinaus bis zur Neurvahl von Nachfolgem im Aurt. wiedärwalrt
ist zulässig.
vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszrit durch die Mitgliederver-
sammhurg abgewählt werden, wenn sie ihren Aufgaben gemiß satäng nicht
mehr nachkommen oder vorstandsmitglieder dies aus persönlichen Grtinden
beantragen.

(3) Der vorsitzende des vereins oder sein stelh,ertreter l,ertreten den verein in
Rechtsgeschäften.

(4) Dem Vorstand obliegen
a) laufende Geschäftsfi.ihrung des Vereins
b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung turd clie

DurchftlLhrung ihrer Beschlüsse

(5) Die Tätigkeit der vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Durch wahmclunung
ihnen obliegender Pflichtet entstehende Kosten sind zu erstatten. Regelungen
über Entschädigung für besonderen Aufuand vo, vorstandsmitgliJdern rm
Interesse des Yereins bedü'rfen der Zustirnmung der Mitgliederversammlung.

(6) Der vorstand tritt nach Bedarf zusammen (mind. 4x -iährlich) urd ist nur
beschlussfähig, wenn mindestens drei vorstandsmitglieder anwesend sind.
Dabei muss mindestens der Vorstandsvorsitzende oder sein Stellvertroler anwe-
setd sein. Beschlüsse des vorstandes rverden mit sti,rmcnrrehrheit gefasst.

(7) 
!lbe1 

je{e sitz,ng des vorsta,des und der Mitgliedsrv*ersammlung isr erne
Niederscluift anzufertigcn. Die Niederschriften sind vom vorsitzenden oder/
und dem steilvertretenden vorsitzenden bzlv. und einem weiteren vorstands-
mitglied zu unterzsichnen.

Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem vorsitzenden, im Falle
seiner Verhindermg dem stellvertreteuden Vorsitzrnden.

Die Mitgliederversammlurg, in der jedem Mitglied ab vollendetem 16. Lebens-
.iahr eine stimme zusteht, ist beschlussfühig, rvenn sie ordnungsgemäß einberu-
fen wurde (persönliche Einladung und öffentliche Bekanntgabe).

Der Mitliederv'ersammlung obliegen die

t4)

(-5)

(6)

(7)

- Entgegennahrne des Geschäfts- und Kassenberichtes, des Berichtes der
Finanzprüfung sowie sonstiger Tätigkeitsberichte

- Beschlussfassung über die Berichte sowie Entlasturg des Vorstandes
- Festlegrurg von Beiträgen, Umlagen und Gemeinschaftsleistungen
- Vomahme der Wahlen zum Vorstand
- Wahl der Finanzprüfungskommission
- Beschlussfassung über die Au{lösung des Vereins
- Beschlussfassung über Satzungsändenrngen
- Beschlussfassung über Anträge
- Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedem

Beschlüsse der Mitgliederv'ersammlung werden mit der einfachen Mekheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, sofern nicht Gesetz oder diese satzung
eine andere Mehrheit vorsehen.

Die Abstimmrmg wird in der Regel offen vorgenommen. Eine geheime
Abstimmung kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung in Ausnahme-
fällen festgelegt wsrden. (8)

§7
Vorstand

(l) Der Vorstand besteht aus 5 Vereinsmitgliedern
a) dem Vorsitzenden
b) einem stellvertretenden Vorsitzenden
c) dem Kassierer
d) 2 weiteren Mitgliedem

Der vorsitzende. der stellvertreter rurd der Kassiercr rvcrdcn aus und von dem
Personenkreis des Vorstandes gewifilt.

Der vorstand ist berechtigt, zu spczicllen Beratungslhemen sachkundige
vereinsmitglieder zu den vorsr"adssitzungcn cruzuladen und z.ur Beschluss-
fassnng zlzulassen.

§8
Kassenführung

Der Kassierer veru'altet die Kasse des vereins. Er hat Beiu-äge, Zuwendungen und
spenden sowie sonstige von den Mitgliedem zu r,ahrende Bciträge einzuzieheriund zu
verwalten. Er ftihrt Buch über sämtliche Einnahrnen und Ausgaben und verwaltet die
zrrgehörigen Belege. weiter hat er sämtliche vermögenswerte des vereins
aufzuzeichnen. Auszahlungen dmf er grundsätzlich nur untor Mirwirkung des
Vorsitzenden oder des stellverlretenden Vorsitzenden lcisten.
Für dcn verci, wird ein Konto bei einer Bank oder sparkasse eingerichtet.
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§e
Finanzprüfungsorgan

(l) Die Mitgliederversammlung rvählt für das Geschäftsjahr z-wei Mitglieder,
uelche jährlich die verwendung der finanziellen und materiellen Mittel des
vereins prüfen tmd über das Ergebnis in der Mitgliederversammlung berichten

(2) Mitglieder des Finanzpniftrngsorganes dürfen nicht Mitglied des vorstandes
sein, sie unterliegen keiner weisung oder Beaufsichtigung durch den vorstand.

(3) Das Finanzprüfungsorgan hat das Recht. ständig Konhollen der Kasse, der
Kontos und des Belegwesens vorrunehmen.

(4) Nach Abschluß seiner wahlperiode ist eine Gesamtprüfung vorzunehme,- Der
Prüfbericht ist der Mitglieden'ersamnrlung .r,orzulege,. Die prüfungen
erstrecken sich auf rechnerische und sachliche Richtigkeit.

§10
Finanzielle Mittel

(l) Die Finanzierung erfolgt durch die Beiträge der vereinsmitglieder, Zuwen-
dungen oder speden. über die Höhe der Beiträge entscheideidie Mitglieder-
vorsammlung.

(2) Mittel des vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zrvecke verw,endet rry-erden.
Die Mitglieder ,nd der vorstand erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des
Vereins.

(3) Es darfkeine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft frcmd
sind, oder durch unverhältnismlißig hohe Vergütung begünstigt werden.

(4) Finanzielle Mittel rverden eingesetzt für Zwecke, die von der Mitgliedener-
sammlung festgelegt werden.
Das sind insbesondere Auslagen für
- die Durchfülrung des Vereinszweckes gerr. § 2- Unterhaltung von Vereinseigentum
- Erstattung von Auslagen im Vereinsinteresse
- Anwaltskosten, Versicherungsleistungen

(5) Die Freigabe finanzieller Mittel bedarf tler Zustimmung des vorstandes. Diese
Freigabe ist vom vorsitzenden oder seinem stellvortreter auf dem Auszahl-
ungsbeleg aktenkundig zu machen.

(:6) werden für ungeplante Maßnahmen finanzielle Mittel erforderlich, so kann die
Mitgliederversammlung einen gesonderten Beitrag beschließen.

(7) Die Hohe der Mitgliedsbeiträge wird dwch die Mitgliedeoversammlung
beschlossen.

§il
Geschäftsjahr

Das Geschäflsjahr des Vereins ist das Kalende{ahr.

§t2
Sntzungsänderung

Eine Anderung der satzung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmenzahl
der in der Mitgliederversammlung anr,r,esenden stimmberechtigten Mitglieder.

§13
Auflösung

(1) Die Auflösung des vcrcins kann nur in einer zu diesem Zweck ordnungsgernäß
einberufenen Mitgliederverszulmlung beschlossen werden. Diese ist beschluss-
ftihig, w-enn mindestons zwei Dritlel dcr Mitglieder anr.vesend sind. wird diese
Zahl nicht erreicht, so ist eine emeut einberul'ene Mitgliedenersammlung ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfühig.

(2) Für den Beschluss der Auflösung ist eine Mehrheit von zwei Dritteh der
Stimmen der anwssenden Mitglieder erforderlich.

(3) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das vennögen des vereins an die "volkssoridarität Erdmannsdorf e.V.". die es
unmittelbar und ausschließlich {iir genreinnützige Zrvecke z-u verwendcn hat.

§14
Schlussbestimmung

(l) Die Neufassu,g der satz,ng *urde von der Mitgliedenersammlung am 25.
J anuar 2002 beschlossen.

(2) Die Neufassung der satzung wird rechtsverbindlich mit der Registrierung bdm
Amtsgericht Freiberg.

Augustusburg/OT Erdmannsdorf, den 25. 0 1. 2 002
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Brethfeld
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Stellvertreter Nrtur- und Heimrtfreunde

ErdrnrnnsdCIrf e.V.
Uferstraße la, OT Erdmannsdorf
09573 Augustusburg


